
Konvention über die Rechte des Kindes 
Partizipationsrechte 

 
Artikel 12 

 
  (1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu 
äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend 
seinem Alter und seiner Reife. 
 
  (2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind 
berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen 
Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrens-
vorschriften gehört zu werden. 
 

Artikel 13 
 
  (1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit 
ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift 
oder Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu 
empfangen und weiterzugeben. 
 
  (2) Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschrän-
kungen unterworfen werden, die erforderlich sind 
a) für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder 
b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der 

Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit. 
 

Artikel 14 
 
  (1) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit. 
 
  (2) Die Vertragsstaaten achten die Rechte und Pflichten der Eltern und gegebenenfalls des 
Vormunds, das Kind bei der Ausübung dieses Rechts in einer seiner Entwicklung entspre-
chenden Weise zu leiten. 
 
  (3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich 
vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen 
Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und –freiheiten 
anderer erforderlich sind.  

 
Artikel 15 

 
  (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, sich frei mit anderen 
zusammenzuschließen und sich friedlich zu versammeln. 
 
  (2) Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen 
Einschränkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse 
der nationalen oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), zum 
Schutz der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit oder zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten anderer notwendig sind. 
 

 



Konvention über die Rechte des Kindes 
Partizipationsrechte 

 
Artikel 17 

 
Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der Massenmedien an und stellen sicher, 
dass das Kind Zugang hat zu Informationen und Material aus einer Vielfalt nationaler und 
internationaler Quellen, insbesondere derjenigen, welche die Förderung seines sozialen, 
seelischen und sittlichen Wohlergehens sowie seiner körperlichen und geistigen Gesundheit 
zum Ziel haben. Zu diesem Zweck werden die Vertragsstaaten 

a) die Massenmedien ermutigen, Informationen und Material zu verbreiten, die für das 
Kind von sozialem und kulturellem Nutzen sind und dem Geist des Artikels 29 
entsprechen; 

b) die internationale Zusammenarbeit bei der Herstellung, beim Austausch und bei der 
Verbreitung dieser Informationen und dieses Materials aus einer Vielfalt nationaler und 
internationaler kultureller Quellen fördern; 

c) die Herstellung und Verbreitung von Kinderbüchern fördern; 
d) die Massenmedien ermutigen, den sprachlichen Bedürfnissen eines Kindes, das einer 

Minderheit angehört oder Ureinwohner ist, besonders Rechnung zu tragen; 
e) die Erarbeitung geeigneter Richtlinien zum Schutz des Kindes von Informationen und 

Material, die sein Wohlergehen beeinträchtigen, fördern, wobei die Artikel 13 und 18 zu 
berücksichtigen sind. 


